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1. (1)Die Jahresnorm bzw. Lehrverpflichtung kann auf Ansuchen des Landeslehrers herabgesetzt werden
(Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung). Eine Herabsetzung bzw. LehrpflichtermalRigung ist nur zulassig:

1. 1.aus gesundheitlichen Griinden, die in der Person des Landeslehrers liegen, oder

2. 2.im offentlichen Interesse zur Ausibung von Tatigkeiten auf dem Unterrichtsgebiet des Landeslehrers, die
padagogische Praxis voraussetzen und mit der Gewinnung von Erfahrungen verbunden sind, die eine
positive Rickwirkung auf die konkrete Unterrichtsarbeit des Landeslehrers erwarten lassen, oder

3. 3.zur AuslUbung anderer der Aufgabe der Osterreichischen Schule gemaRer Tatigkeiten auf kulturellem,
sozialem, religidsem, sportlichem oder wissenschaftlichem Gebiet, wenn von der Einrichtung, fur die der
Landeslehrer tatig wird, Ersatz nach Abs. 6 geleistet wird.

2. (2)Eine Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung nach Abs. 1 Z 2 oder 3 darf nur dann eingerdaumt werden, wenn

1. 1.dies unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Unterrichtes méglich ist und

2. 2.die Austibung der Tatigkeit, fur die die Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung beantragt ist, nicht
neben den lehramtlichen Pflichten ausgetbt werden kann.

3. (3)Die Herabsetzung der Jahresnorm bzw. LehrpflichtermaRigung darf in den Fallen des Abs. 1 Z 1 nicht mehr als
die Halfte der Jahresnorm bzw. des Ausmales der Lehrverpflichtung betragen, wobei bei einer herabgesetzten
Jahresnorm in einem solchen Fall die Unterrichtsverpflichtung mindestens 360 Jahresstunden zu betragen hat.
Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRBigung gemal3 Abs. 1 Z 2 und 3 durfen nur bis zu jenem Ausmal’ gewahrt
werden, das sicherstellt, dal’ mit der verbleibenden Unterrichtsverpflichtung eine dauernde Unterrichtserteilung
in zumindest einem Unterrichtsgegenstand erfolgt.

4. (4)Herabsetzung bzw. Lehrpflichtermal3igung nach Abs. 1 Z 1 sind nur im Gesamtausmal3 von héchstens zwei
Jahren, Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung nach Abs. 1 Z 2 sind nur im Gesamtausmal3 von héchstens finf
Jahren, Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung nach Abs. 1 Z 3 sind nur im Gesamtausmaf3 von hdchstens
zehn Jahren zulassig. Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung nach Abs. 1 Z 2 und nach Abs. 1 Z 3 durfen
zusammen ein Gesamtausmal3 von zehn Jahren nicht Gbersteigen. Herabsetzung bzw. LehrpflichtermafRigung
wegen einer Tatigkeit als Landes- oder Bezirksbildstellenleiter unterliegen keiner zeitlichen Beschrankung.

5. (5)Eine Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung nach Abs. 1 Z 2 hat eine anteilige Minderung der Bezlge zur
Folge. Davon kann die Dienstbehdrde aus wichtigen 6ffentlichen Interessen abgehen. Die anteilige Minderung der
Bezlge tritt nicht ein, wenn die dem Ausmal? der Herabsetzung bzw. LehrpflichterméaRigung entsprechenden
anteiligen Bezlge ersetzt werden.

6. (6)Der Ersatz gemal Abs. 1 Z 3 hat zu umfassen:

1. 1.den dem Ausmafd der Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung entsprechenden Aktivitatsaufwand flr
den Landeslehrer und
2. 2.einen Zuschlag im Ausmaf von 50% der dem Ausmal3 der Herabsetzung bzw. LehrpflichtermaRigung
entsprechenden Bezlge, von denen der Landeslehrer einen Pensionsbeitrag gemaR § 22 des
Gehaltsgesetzes 1956, BGBI. Nr. 54, oder gemal § 60 des Pensionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, zu leisten
hat.
(Anm.: Abs. 7 und 8 aufgehoben durchBGBI. | Nr. 61/1997)

In Kraft seit 01.01.2003 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/22
https://www.jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/60
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1997_61_1/1997_61_1.pdf
file:///

	§ 44 LDG 1984 Herabsetzung der Jahresnorm bzw. Lehrpflichtermäßigung
	LDG 1984 - Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz


